






wurde am 21. Februar 1894 freigesprochen, mußte sich aber in einem Schreiben der 

Regierung vom 19. April 1894 sagen lassen, er solle in Zukunft vom Züchtigungsrecht 

etwas maßvoller Gebrauch machen. 

Und so dachten mit Gelassenheit und leiser Ironie auch die meisten Lehrer, wenn sie 

sich alle Mühe gaben, mit väterlicher Geduld die ihnen anvertrauten Mädchen und 

Jungen zu »Ordnung, Fleiß und Reinlichkeit« zu erziehen. 

So schrieb der Lehrer Gottlieb Kühn von der evangelischen Dorf schule in Hiesf eld 

(Schäfer, 375 Jahre Dorfschule Hiesfeld): 

»Um Aufmerksamkeit und Fleiß der Schüler wach zu halten und zu steigern, bedient der

Lehrer sich folgenden »Vehicels« (Mittel):

Der Lehrer kann füglich das Kind, außer der Ordnung, auffordern, im Lesen fortzufahren,

an welchem er einige Unachtsamkeit oder Zerstreuung wahrgenommen; er kann alsdann dem

selben, nach Maßgabe der Umstände, einen niedrigen, und wenn das Kind es verdienen sollte,

den untersten Platz znr Correction anweisen. Im entgegengesetzten Falle kann der Lehrer den

achtsamen Knaben, das aufmerksamste Mädchen, welche sich besonders hervorgethan, zur

Ermunterung und Belohnung, in der Ordnung aufsteigen und den höchsten Platz einnehmen

lassen.

Der Beachtung der »allgemeingültigen Sittengesetze« dient es, wenn der Lehrer »mit anhalten

der Sanftmut« hinführt zur Sittsamkeit, zur Ordnung, zum Fleiß und zur Reinlichkeit. »Sitt

samkeit! Diese Zierde der Jugend des männlichen Alters, des Greises, jedes Menschen auf

Erden, sey und bleibe das holde und große Eigentum jedes Schülers.«

Ein guter Plan denkt der Lehrer. Alles das werde ich mit »anhaltender Sanftmut« 

betreiben, und meine 200 Kinder werden mir wie Lämmer folgen, »die Seele erfüllt 

nur von der Unschuld Glück«. Etwas bitter denkt er auch an die oft rüpelhaften 

Streiche seiner großen »Knaben« und mit ein wenig Unbehagen an seinen »Hülfs

lehrer«, einen fingerdicken Rohrstock unter dem Pultdeckel. 


